Anlage zum Architektenvertrag vom ….
zwischen

Bauherrin

und dem / der, den Architekten/in    

Bei der Planung und Durchführung der Maßnahme sind als Grundleistungen im Sinn der Anlage 11 zu den §§ 33 und 38 HOAI folgende Hinweise und Auflagen zu beachten und einzuhalten.

Leistungsphasen 2 – 5

Die Planung, die Maßnahmenkonzeption und die Kostenermittlung sind im Detail mit dem Kirchenvorstand abzustimmen.

Auf Verlangen des jeweiligen Kirchenkreisbauausschusses ist die Maßnahme von dem/der Architekten/in bei einer Sitzung des zuständigen Kirchenkreisbauausschusses vorzustellen und zu erläutern.

Bei Maßnahmen bei denen die Orgel oder die Läuteanlage tangiert werden, ist zur Feststellung der notwendigen Arbeiten an diesen Anlagen frühzeitig der/die jeweils zuständige Orgel- bzw. Glockensachverständige der Landeskirche einzubeziehen. 
Anschrift und Telefonnummer können bei dem jeweils zuständigen Kirchenkreisamt erfragt werden.

Leistungsphasen 6 und 7

Die jeweils geltende Vergabeordnung der Landeskirche ist einzuhalten.

Von jeder Submission ist ein Protokoll anzufertigen und auf Verlangen vorzulegen.

Leistungsphase 8

a) Vor der Ausführung der Maßnahme ist ein detaillierter und verbindlicher Bauzeitenplan aufzustellen und mit dem Kirchenvorstand abzustimmen und von diesem zu bestätigen.
Der Bauzeitenplan ist dem Kirchenvorstand und dem zuständigen Kirchenkreisamt in Papier- und digitalisierter Form vorzulegen. Das Dateiformat für die digitalisierte Form ist beim Kirchenkreisamt zu erfragen.
b) Dem Kirchenvorstand und dem Kirchenkreisamt sind regelmäßig – alle 4 Wochen – eine Kostenübersicht in Papier- und digitalisierter Form vorzulegen.

c) Die Vertreter des Kirchenvorstandes sind regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, bei einem Baustellentermin (Jour Fix) über den Bauzustand zu informieren.
d) Ein Bautagebuch ist zu führen und mit der Honorarschlussrechnung in Kopie vorzulegen.

e) Von allen Terminen sind vom Architekten die Protokolle zu fertigen und in Papier- und digitalisierter Form dem Kirchenvorstand, dem Kirchenkreisamt und der Bauberatung des Landeskirchenamtes zur Kenntnis zu geben.

f) Bei allen Gewerken ist eine förmliche Abnahme gemeinsam mit Vertretern des Kirchenvorstandes vorzusehen. Von den Abnahmen sind Protokolle zu erstellen. Die Protokolle sind der jeweiligen Schlussrechnung beizufügen.
Stillschweigende Abnahmen auch durch Ingebrauchnahme sind nicht zulässig.

g) Nach der Fertigstellung aller Bauarbeiten ist von dem/der Architekten/in eine Abnahme mit der Bauberatung des Landeskirchenamtes über das jeweils zuständige Kirchenkreisamt zu veranlassen.
Bei dem Abnahmetermin sind sämtliche Bauunterlagen (Planung, Ausschreibungen, Rechnungen) zur Einsichtnahme bereitzuhalten.
Leistungsphase 9

Die Baukostenschlussrechnung ist spätestens 1 Jahr nach der Fertigstellung der Maßnahme dem Kirchenkreisamt vorzulegen.

Im Rahmen der Dokumentation ist von dem Architekten, dem Kirchenvorstand und dem Kirchenkreisamt eine tabellarische Aufstellung von Wartungs- und Pflegehinweisen in Papier- und digitalisierter Form vorzulegen.
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